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Von Rony Schneider/Red. 

 

Aus Wählerstimmen wird ein Wald                                

Gemeinderat Klaus Tochtermann von den Freien Wählern löst sein Wahlversprechen 
ein und pflanzt für jede Stimme einen Baum 

Wer als junger Kandidat erstmals bei 
einer Kommunalwahl antritt, braucht 
kreative Ideen, wenn er die Gunst der 
Wähler gewinnen will. Und so einen 
zündenden Gedanken hatte der 35-
jährige Schreiner Klaus Tochtermann, 
der sich vor einem Jahr um ein Mandat 
im Langerringer Gemeinderat bewarb. 
Auf der Kandidatenliste der Freien 
Wähler reihte er sich ziemlich weit 
hinten auf dem Listenplatz 14 von 16 
Kandidaten ein. Doch Tochtermann 
wollte mehr erreichen und versprach auf 
seinen eigenen Wahlplakaten, dass er 
für jede persönliche Wählerstimme 
einen Baum pflanzen werde. Die Wähler 
honorierten diese Aktion und Tochter-
mann zog mit insgesamt 643 Stimmen 
als vierter Gemeinderat der Freien 
Wähler in das Gemeindeparlament ein. 

 

Nun löste er sein Versprechen ein, 
kaufte rund 450 Setzlinge für die persönlichen Stimmen bei der Baumschule Haage und 
pflanzte mit einigen Helfern einen kleinen Mischwald an. In den sogenannten Stiftsteilen der 
Langerringer Waldbaukörperschaft in der Gennacher Einöde wurden die Setzlinge von 
Weißtannen, Douglasien, Buchen, Eichen, Lärchen und Ahorn in den Waldboden gepflanzt 
und gegen Wildverbiss geschützt. Vorher standen in diesem Waldstück Eschen, die aber 
wegen der Eschentriebkrankheit gefällt werden mussten. Mit der gesunden Mischung aus  
Laub- und Nadelbäumen soll ein nachhaltiger Waldbestand als Ergänzung zu den angrenz- 

enden Fichtenbeständen heranwachsen.  Die 
Pflanzaktion war auch ein beeindruckendes 
Naturerlebnis für die Kinder der ehrenamtlichen 
Waldarbeiter. Sie durften die orangefarbenen 
Schutzmanschetten auf die Leittriebe der Setz-
linge stecken, welche Rehe vom Verbiss ab-
halten. Die restlichen Bäume für die Gesamt-
zahl der Stimmen will Klaus Tochtermann noch 
an verschiedenen Orten in der Gemeinde 
Langerringen pflanzen.  

Klaus Tochtermann löst sein Wahlversprechen 
zur Kommunalwahl 2020 ein 

Ehrenamtliche Helfer bei der Baumpflanz-
aktion 

http://www.langerringen.de/
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Aktuelles

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ostern steht bevor und mit diesem 
Gemeindeblatt kommt nun hoffentlich auch 
endgültig der Frühling mit Macht ins Land! 
Vermutlich sind wir uns alle darin einig, dass 
dies nach dem Winter im Lockdown schon ein 
Lichtblick ist – zusammen mit den Erleich-
terungen der Corona-Beschränkungen, die 
nun möglich sind. 

Hoffentlich sind die Lockerungen von Dauer, 
denn die Infektionszahlen zeigen ja leider nicht 
die dazu passende Entwicklung. Optimistisch 
stimmt mich aber, dass bald flächendeckend 
Impfstoff zur Verfügung stehen soll. Vielleicht 
kommen wir so auch bald wieder zurück zu 
einem halbwegs normalen Alltag! 

Einstweilen unterstützt die Gemeinde die Vor-
Ort-Impfung von über 80-Jährigen. Die 
dankbaren Reaktionen zeigen, dass es für alle 
Betroffenen und ihre Angehörigen doch eine 
große Erleichterung ist, sich bei der Gemeinde 
telefonisch einen Termin geben lassen zu 
können und zur Impfung ins Gemeinde-
zentrum St. Gallus zu kommen, statt sich 
online zu registrieren und in ein Impfzentrum 
zu fahren. Sollte es entsprechende Angebote 
des Landkreises künftig für weitere Alters- 
oder Berufsgruppen geben, werden wir dies 
wieder entsprechend handhaben. 

Was den Glasfaserausbau betrifft, verweise 
ich auf unseren „Glasfaser-Infokasten“, der 
künftig regelmäßig im Gemeindeblatt und 
ebenso auf unserer Homepage zu finden ist. 
Dort werden wir Sie insoweit jeweils auf dem 
Laufenden halten. 

Ein ärgerliches Thema ist in einem Aufruf der 
Gemeinde zur Nutzung unserer „belloo-
Stationen“ angesprochen: Unerwünschte Hin-
terlassenschaften von Hunden – nicht selten 
von ihren Besitzern auch noch ordentlich in 
Tütchen verpackt – an Wegrändern, öffent-
lichen Grünflächen oder privaten Grund-
stücken. Es ist für die Mitarbeiter der Ge-
meinde, ehrenamtliche Helfer und jeden 
Grundstückseigentümer oder -besitzer wirklich 
erniedrigend, regelmäßig die stinkenden Über-
bleibsel des Gassigehens wegräumen zu 
müssen. Viele Hundebesitzer verhalten sich 
insoweit ja bereits vorbildlich und bei ihnen 
bedanke ich mich für ihre Rücksichtnahme! An 
alle übrigen Hundebesitzer richte ich auch an 
dieser Stelle einen eigenen Appell: Bitte 
nehmen auch Sie die Hinterlassenschaften 
Ihrer Tiere mit bis zur nächsten „belloo-
Station“ oder auch bis zu Ihrer eigenen Rest-
mülltonne zu Hause und belasten Sie damit 
nicht andere oder die Umwelt! 

 

Zum Schluss habe ich aber nun noch zwei erfreuliche Nachrichten für Kinder und (auch 
zukünftige) Eltern: Zum einen ist absehbar, dass der der Umbau und die Sanierung des 
Kindergartens in Gennach im Innenbereich im Mai fertiggestellt sein werden und die neuen 
Räume dort dann nach langer, bei laufendem Kindergartenbetrieb beschwerlicher Bauzeit 
endlich uneingeschränkt zur Verfügung stehen! Zum anderen hat in der letzten Woche der 
Neubau des Hauses für Kinder in Langerringen begonnen! Der Bau soll bis zum Sommer 
nächsten Jahres fertig sein. Es entstehen dort zusätzliche Betreuungsplätze für ca. 50 Kinder 
von 1 bis 6 Jahren. Um ein Bild des Vorhabens zu vermitteln sind die aktuellen Pläne im 
Gemeindeblatt veröffentlicht! 

Nun wünsche ich viel Spaß beim Schmökern durchs Gemeindeblatt und außerdem schon jetzt 
„Frohe Ostern“! 

 

 

 

Ihr Marcus Knoll 

 

 

Ausschnitt Grundriss Neubau des Hauses für Kinder Langerringen 
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Zusammenfassung der wichtigsten Beratungen und 
Beschlussfassungen des Gemeinderates in der 
öffentlichen Sitzung vom 11.02.2021 

 

Neubau eines Dreifamilienhauses auf Grundstück Fl.-Nr. 73/2 der 
Gemarkung Langerringen (Viktor-von-Scheffel-Str. 22, 
Langerringen) 

Das Vorhaben ist nach § 34 BauGB zu beurteilen. Aus Sicht der 
Verwaltung fügt es sich in die Umgebungsbebauung ein, da 
unmittelbar daneben bereits zwei gleiche Gebäude vorhanden sind 
und auch das nächste südliche Anwesen die entsprechende Kubatur 
aufweist. Die Abstandsflächen nach der neuen Bayerischen Bau-
ordnung werden eingehalten, ausgenommen zum bauherrneigenen 
nördlichen Nachbargebäude. Hier bedarf das Vorhaben einer internen 
Abweichung im Rahmen der Baugenehmigung. Die erforderlichen 
Stellplätze (3 WE x 2 +1 Besucher = 7) sind nachgewiesen. Die 
Erschließung ist gesichert. Dementsprechend wurde durch ein-
stimmigen Beschluss das gemeindliche Einvernehmen zur Erteilung 
der Baugenehmigung erteilt. 

 

 

Neubau eines Kälberstalls auf Grundstück Fl.-Nr. 589 der 
Gemarkung Gennach (Außenbereich) 

Das Bauvorhaben liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich und 
ist daher nach § 35 BauGB zu beurteilen. Die erforderliche 
baurechtliche Privilegierung ist gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 (land-
wirtschaftliche Nutzung) gegeben. Von Seiten der Bauverwaltung 
wurde auf die für Stallbauten bislang ungewöhnliche Höhe des 
Gebäudes hingewiesen, die allerdings den aktuellen technischen 
Vorgaben bezüglich des Stallklimas entspreche. Der Gemeinderat hat 
ein-stimmig die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur 
Erteilung der Baugenehmigung befürwortet. 

 

 

Neubau einer Satteldachhalle auf dem Grundstück Fl.-Nr. 589 der 
Gemarkung Gennach (Außenbereich) 

Auch dieses Bauvorhaben betrifft den bauplanungsrechtlichen 
Außenbereich, wird daher nach § 35 BauGB beurteilt und ist nach § 
35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB baurechtlich privilegiert. Entsprechend dem 
Vorschlag der Verwaltung wurde auch insoweit einstimmig die 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Erteilung der 
Baugenehmigung beschlossen. 

 

 

Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung auf Fl.Nr. 
79 (Hauptstraße 42) 

Das Vorhaben ist nach § 34 BauGB zu beurteilen und wurde im 
Vorfeld mit Kreisbaumeister Schwindling abgestimmt. Die Planung 
entspricht der Abstimmung und fügt sich auch aus Sicht es 
Kreisbaumeisters in die vorhandene bauliche Umgebung ein. Der 
Empfehlung der Verwaltung entsprechend wurde der Erteilung der 
Baugenehmigung durch einstimmigen Beschluss das gemeindliche 
Einvernehmen unter der Voraussetzung erteilt, dass eine 
zivilrechtliche Vereinbarung zur Regelung zur notwendigen 

Erschließung sowie ggf. Abstandsflächenübernahme über das bzw. 
auf das nicht öffentlich gewidmete Hanggrundstück der Gemeinde 
zwischen dem Baugrundstück und der Hauptstraße zustande kommt. 

 

 

Stellungnahme zur Bauleitplanung der Gemeinde Obermeitungen 

Die Gemeinde Obermeitingen führt das Verfahren zur 6. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Obermeitingen mit der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch und beteiligte 
hierzu die Gemeinde Langerringen am Verfahren. Gleichzeitig betreibt 
die Gemeinde Obermeitingen das Verfahren zur Neuaufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Lechfeldmähder“ gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB und beteiligte auch hier die Gemeinde Langerringen 
am Verfahren. Die Planungen können online unter 
https://www.obermeitingen.de/aktuelles/laufende-bauleitplanverfahren-
obermeitingen eingesehen werden. Beide Bauleitplanverfahren 
verfolgen die Schaffung von Baurecht zur Errichtung einer großen 
Freiflächen-Photovoltaikanlage in den Lechauen südöstlich des 
Kieswerkes Renning. Es wird eine Nennleistung von ca. 3,46 MWp. 
angestrebt. Auf Vorschlag der Verwaltung wurde durch einstimmigen 
Beschluss des Gemeinderates festgestellt, dass Belange der 
Gemeinde Langerringen durch die Bauleitplanungen der Gemeinde 
Obermeitingen nicht berührt werden. 

 

 

Künftiger Betrieb der Grüngutsammelstelle 

Die Gemeinde Langerringen wurde vom Kreisverband des 
Bayerischen Gemeindetags an der Umfrage hinsichtlich der 
Überlegung beteiligt, beim Landkreis Augsburg die Übernahme des 
Betriebs der kommunalen Grüngutsammelstellen zu beantragen. 

Da die Gemeinde ohnehin beabsichtigt, den derzeitigen Wertstoffhof, 
der bereits Teil des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises ist, mit 
der derzeitigen gemeindlichen Grüngutsammelstelle am neuen 
Standort in Westerringen (Bahnhof) zusammenzulegen, wäre eine 
entsprechende Aufgabenübertragung nach dem Prinzip der 
Wertstoffsammelstelle aus Sicht der Verwaltung sinnvoll. Der 
Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, an der Umfrage mit der 
entsprechenden Stellungnahme teilzunehmen. 

 

 

Zusammenfassung der wichtigsten Beratungen und 
Beschlussfassungen des Gemeinderates in der 
öffentlichen Sitzung vom 25.02.2021 

 

Neubau eines Einfamilienhauses - Fl.-Nr. 136/3 Gemarkung 
Langerringen, Schwabmühlhauser Str. 3 

Das Vorhaben beurteilt sich nach § 34 BauGB. Die Planung basiert 
auf der in einem Ortstermin mit dem Kreisbaumeister erfolgten 
Abstimmung zur Bebauung. Das beantragte Vorhaben fügt sich in die 
vorhandene Bebauung der Umgebung ein und die Erschließung ist 
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gesichert. Der Gemeinderat hat einstimmig die Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens zur Erteilung der Baugenehmigung 
befürwortet. Es soll bei der entsprechenden Stellungnahme gegen-
über dem Landratsamt Augsburg als Genehmigungsbehörde aller-
dings auf die eingeschränkten Sichtverhältnisse im Bereich der 
Garagenausfahrt zur Schwabmühlhauser Straße hin (Kreisstraße A 
18) hingewiesen werden, die sich durch die östlich vorgesehene 
Stützmauer ergeben. 

 

 

Tektur Neubau Haus für Kinder Fl.-Nr. 139/1 u. 137 Gemarkung 
Langerringen, Viktor-von-Scheffel-Str. 76 

Die bereits genehmigte Planung des gemeindeeigenen Vorhabens 
wurde geringfügig hinsichtlich der Situierung der Stellplätze sowie 
einer Verschiebung des Gebäudes nach Norden geändert. Durch die 
Änderung bleibt die nutzbare Außenspielfläche im Bereich des Bau-
grundstücks deutlich größer. Das Vorhaben beurteilt sich nach § 34 
BauGB. Die Abstandsflächen sind auch unter Berücksichtigung der 
Verschiebung des Gebäudes nach Norden eingehalten. Die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens zur Erteilung der Baugenehmi-
gung zur Änderung wurde einstimmig beschlossen. 

 

 

Errichtung einer Garage - Fl.-Nr. 206/7 Gemarkung Langerringen, 
Bergleweg 6 

Das Vorhaben beurteilt sich nach § 34 BauGB. Aufgrund der 
Ausmaße des Garagengebäudes bedarf es einer Baugenehmigung 
der ansonsten genehmigungsfreien Anlage, aufgrund der Abstands-
flächensituation zudem einer isolierten Abweichung, über die die Bau-
behörde am Landratsamt Augsburg zu entscheiden hat. Da sich das 
Vorhaben in die vorhandene Umgebungsbebauung einfügt, wurde die 
Erteilung des Einvernehmens zur Erteilung der Baugenehmigung vom 
Gemeinderat einstimmig vorgeschlagen. 

 

 

Bebauungsplan Nr. 37 "An der Linderhofstraße"; Billigungs- u. 
Verfahrensbeschluss zur erneuten Auslegung gem. § 4a BauGB 
i.V.m § 13 b BauGB 

Anlässlich der Straßenplanung im Baugebiet „An der Linderhofstraße“ 
hat sich gezeigt, dass die für die jeweiligen Bauparzellen einzeln 
festgesetzten Bezugshöhen auf NN aufgrund der Geländesituation 
nochmals angepasst werden sollten. Die Entwurfsfassung der 
Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 37 „An der Linderhofstraße“ 
im laufenden Aufstellungsverfahren wurde entsprechend angepasst. 
Der entsprechend geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 37 
„An der Linderhofstraße“, bestehend aus der angepassten Plan-
zeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) und der Begründung (Teil C) 
in der Fassung vom 25.02.201 des Planungsbüros ARNOLD-Consult 
wurde bekanntgegeben und erläutert. Einstimmig wurde der Entwurf 
gebilligt und gleichzeitig die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung (die ab dem 10.03. im Rathaus erfolgt) 
sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beschlossen. 

Stellungnahme nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz; 
Antrag auf Änderungsgenehmigung zur Erweiterung einer 
bestehenden Biogasanlage - Fl.-Nr. 2803, 2804, 2805 Gemarkung 
Langerringen 

Gegenstand ist das Vorhaben der Anlagenbetreiber, die Erweiterung 
der Biogasanlage durch die Errichtung eines Gärresttrockners, eines 
Abluftwäschers, eines Lagertanks für Ammoniumsulfat-Lösung und 
eines Aktivkohlefilters sowie die Erneuerung des Dosierers und der 
Anpassung der Peripherie am Standort vorzunehmen. Das Vorhaben 
bedarf einer Genehmigung nach § 16 BImSchG. Die Anlage besteht 
derzeit aus einer Verbrennungsmotorenanlage mit einer maximalen 
Feuerungswärmeleistung 2.716 kW –FWL (1.060 kW-el), vier 
Stahlbetonbehältern, einem Feststoffdosierer, einer Trocknungshalle, 
einem Technikgebäude sowie einer Fahrsiloanlage. Zudem befindet 
sich am Standort eine juristisch nicht zur Biogasanlage gehörende 
Anlage zur Haltung von Puten bestehend aus zwei Ställen. Die 
geplanten Änderungen haben keinen Einfluss auf die jeweilige 
Einordnung in der 4. BImSchV und dem UVPG. Die zu genehmigende 
Verbrennungsmotorenanlage ist mit einer Feuerungswärmeleistung 
von mehr als 1 MW weiterhin eine Anlage gem. Ziff. 1.2.2.2, 
Verfahrensart „V“ der 4. BImSchV sowie gem. Ziff. 1.2.2.2, Spalte 2, 
Buchst. S der Anlage 1 zum UVPG. Die zu genehmigende 
Biogasanlage ist mit einer Produktionskapazität von Rohbiogas von 
mehr als 1,2 Mio. Normkubikmetern je Jahr eine Anlage gem. Ziff. 
8.6.3.2, Verfahrensart V der 4. BImSchV sowie gem. Ziff. 8.4.2.2, 
Spalte 2, Buchst. S der Anlage 1 zum UVPH. Mit dem BImsch-
Verfahren einher geht die gleichzeitige bauordnungsrechtliche 
Genehmigung und die entsprechende Stellungnahme der Gemeinde. 
Alle Voraussetzungen zur Erteilung der Zustimmung zur 
Änderungsgenehmigung gem. § 16 BImSchG sowie zur Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens zur Erteilung der Baugenehmigung 
sind nach Auskunft des Landratsamts Augsburg erfüllt. 
Dementsprechend hat der Gemeinderat durch einstimmigen 
Beschluss sowohl die Zustimmung als auch das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt. 

 

 

Änderung der Bestattungsgebührensatzung 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar den Erlass der 
Satzung zur 2. Änderung der Bestattungsgebührensatzung 
beschlossen. Grundlage hierzu war der neue Bestattungsvertrag mit 
der Firma Welzmüller. Bedauerlicherweise hat sich in der Auflistung 
der Bestattungsdienste bei den Kosten zu Nr. 2.3. ein falscher Betrag 
eingeschlichen. Statt der aufgenommen 349,00 € muss hier der 
vertraglich vereinbarte Satz von 439,00 € stehen. Außerdem wurden 
die Gebühren für den Friedhofsdienst bei der Urnenbeisetzung nicht 
aufgenommen, die bei einer Urnenbeerdigung 75,00 € und bei der 
Urnenbeisetzung in einer Urnennische 50,00 € betragen. Durch 
einstimmigen Beschluss wurde die Bestattungsgebührensatzung 
entsprechend berichtigt. Die Bekanntmachung der Änderung erfolgt 
durch Aushang. 
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Liebe Hundehalter/-innen, 

durch Hundekot verunreinigte öffentliche Flächen und 
Anlagen, wie z.B. Wegränder, Grünflächen, Kinder-
spielplätze, waren und sind immer wieder Grund für 
Beschwerden aus der Bevölkerung. Die Gemeinde 
appelliert deshalb nochmals an alle Hundehalter, 
durch ein vorbildliches Verhalten zu einem sauberen 
Ortsbild beizutragen und die in der Gemeinde 
aufgestellten „belloo“-Stationen zu nutzen. - Vielen 
Dank! 

Standorte der „belloo“-Stationen im 
Gemeindegebiet: 

Langerringen: 

Schwabmühlhauser Straße 
Musikantenstadel 
Am Unterfeld 
Kreuzung Ahornweg / Brückenstraße 
Hiltenfinger Straße / Riedweilergraben 
Oststraße / Am Weidanger  

Gennach: 

Ostseite am Friedhof 
Dorfstraße / Bgm.-Fischer-Straße  
südl. Ortsende Richtung Lamerdingen 
Äußere Dorfstraße / Birkenseeweg  

Schwabmühlhausen: 

Guggenbichl Richtung Kläranlage 
bei der Rochuskapelle 
Holzweg 

Westerringen: 

Reitgartenweg 
Riedweilergraben / Härtleweg 

 

 
Rattenbekämpfung im gesamten 
Gemeindegebiet 

 

Die Firma Hawlik & Hawlik GmbH aus Gablingen führt 
im gesamten Gemeindegebiet eine Aktion zur Ratten-
bekämpfung durch. 

Der Termin für die Rattenbekämpfung ist am 

Montag, 29. März 2021 

Anwesen, in denen Rattenbefall aufgetreten ist bzw. 
der Verdacht auf Befall besteht, können umgehend bei 

Hawlik & Hawlik GmbH (Tel. 08230/891450) 

oder bei der Gemeinde Langerringen (Tel. 
08232/9603-0) 

zur Bekämpfung gemeldet werden. 

Versteigerung Fundfahrräder 

Bei der Gemeinde Langerringen wurden einige Fundräder abgegeben. Nachdem in 
der zwischenzeitlich abgelaufenen Aufbewahrungsfrist keine Eigentumsansprüche 
geltend gemacht wurden, erfolgt der Verkauf gegen Bestgebot. Auf der Homepage der 
Gemeinde Langerringen ist ein PDF-Dokument mit Informationen und Bildern zu allen 
Fundrädern abrufbar. Außerdem können die Räder nach vorheriger Terminver-
einbarung auch im Rathaus besichtigt werden. 

Angebote können bis einschließlich zum 30. April 2021 per Email unter 
vg@langerringen.de unter Angabe der Fundnummer und des Gebots sowie der 
persönlichen Kontaktdaten (Name, Adresse) abgegeben werden. 

Nach Ablauf der Frist wird der Zuschlag an den Bestbietenden erteilt. 

 

 

Selbst Sonnenstrom ernten:  

Photovoltaik-Spezialberatung am 24./25. März und 19./20. Mai 2021  

Eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach zu installieren, ist mittlerweile 
ziemlich attraktiv, denn die Preise von Solarstromanlagen sind enorm gesunken, 
während parallel dazu durch die technologische Entwicklung mit Anlagenqualität und 
-leistung steigen. Strom vom eigenen Hausdach ist wesentlich günstiger als vom 
Stromanbieter. Zusätzlich sichert der eigene Solarstrom ein wertvolles Stück 
Unabhängigkeit vom Strommarkt und seinen Preisen. Ergänzt durch einen 
Batteriespeicher lässt sich Solarstrom auch nach Sonnenuntergang und an 
Regentagen nutzen. Außerdem sind Speicher „netzdienlich“ und werden deshalb über 
ein bayerisches Förderprogramm finanziell unterstützt. In Kombination mit 
Elektromobilität gewinnt der Sonnenstrom vom eigenen Dach zusätzliche Bedeutung, 
denn die Sonne im Tank macht das elektrische Fahren noch umweltfreundlicher und 
preiswerter. Beratungstermin vereinbaren: Die Perspektiven für Solarstrom sind heute 
vielfältiger und günstiger denn je. Doch vor der Installation gilt es eine Reihe von 
technischen und rechtlichen Aspekten zu bedenken. Die Stabsstelle Mobilität und 
Klimaschutz des Landkreises bietet eine kostenfreie Photovoltaik-Beratung im 
Landratsamt Augsburg an. Ein neutraler Solarexperte der Deutschen Gesellschaft für 
Sonnenenergie (DGS) geht konkret auf die individuellen Fragestellungen der 
Beratungs-interessierten zum Thema Photovoltaik, Speicher und Elektromobilität ein. 
Praxisnahe Tipps und Hilfestellungen runden das Gespräch ab. Die nächsten Termine 
sind am 24./25.03. und 19./20.05.2021. Die 45-minütigen Einzelberatungen finden 
aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19) telefonisch statt. Termine werden ab sofort 
nach Voranmeldung: bei Frau Grüter unter Telefon 0821 / 3102 2682 oder per E-Mail 
unter klimaschutz@LRA-a.bayern.de vergeben. 

 

 

Vereine können digitale Events veröffentlichen 

Die Corona-Pandemie hat insbesondere den Veranstaltungsbereich hart getroffen. 
Glücklicherweise kann im digitalen Zeitalter aber fast jedes Event auch in der virtuellen 
Welt stattfinden. Neben den Kommunen selbst organisieren derzeit viele Vereine 
regelmäßig digitale Veranstaltungen. Um den Bürgerinnen und Bürgern einen Über-
blick über alle zukünftigen Events zu bieten und die Veranstalter besser zu unter-
stützen, hat der Landkreis seinen Veranstaltungskalender unter www.landkreis-
augsburg.de/veranstaltungskalender um diese virtuellen Veranstaltungen erweitert. 
Zudem wird über die Social-Media-Auftritte des Landkreises (Facebook und 
Instagram) in regelmäßigen Abständen auf Veranstaltungen hingewiesen.  

Wer Interesse daran hat, mit seinem Event ebenfalls in den Veranstaltungskalender 
mitaufgenommen zu werden, kann die notwendigen Informationen einfach per E-Mail 
an pressestelle@LRA-a.bayern.de schicken.  
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Bekanntmachungen 

 

 
 
 

Wie in der Februar-Ausgabe des Gemeindeblattes angekündigt, hat in Langerringen der 
Netzausbau durch die LEWTelNet GmbH im Bereich der Hiltenfinger Straße begonnen. Die 
Arbeiten erstrecken sich von dort nach Norden in die Gutenbergstraße sowie nach Süden 
Schritt für Schritt in den gesamten Bereich der „Vogelsiedlung“, der „Ahornsiedlung“ und 
weiter nach Westerringen bis zur Buchloer Straße. Fest steht, dass der Ausbau im Bereich 
der „Vogelsiedlung“ in weiten Teilen in offener Bauweise erfolgen wird. Dies führt sicherlich 
zu nicht unerheblichen Einschränkungen, für die um Verständnis gebeten wird. Neu ist auch 
die Information, dass der Ausbau im entsprechenden Bereich innerhalb eines Zeitraums von 
3 bis 4 Monaten abgeschlossen sein soll. Zudem ist zwischenzeitlich bekannt, dass das 
Glasfasernetz nach Baufortschritt in technisch selbständigen Abschnitten dann nach und 
nach bereits in Betrieb genommen wird. Sobald der Ausbau in technisch selbständigen 
Abschnitten abgeschlossen ist, gehen daher auch die dort hergestellten Hausanschlüsse 
bereits unabhängig vom weiteren Ausbau ans Netz. Der Zeitplan für den weiteren 
Netzausbau der LEWTelNet GmbH in Langerringen steht derzeit noch nicht fest. Allerdings 
wird ein weiterer Bautrupp der KRONO BAU GmbH voraussichtlich als nächstes die 
Baumaßnahmen im Bereich der Augsburger Straße be-ginnen. In Schwabmühlhausen 
beginnen die die Arbeiten der LEWTelNet GmbH (dort durch die Firma E. FACKLER GmbH) 
Ende des Monats, und zwar im Bereich „Am Nassenwang“, „Lußweg“ und „Mittlere Au“. 
Näheres ist derzeit noch nicht bekannt. Voraussichtlich Anfang April beginnt der Netzausbau 
der LEWTelNet GmbH dann auch in Gennach. Die Maßnahmen dort werden durch die E.K.L. 
Kabel- und Leitungsbau GmbH ausgeführt. 

Glasfaser-Netzausbau der DSLmobil GmbH 

Die Abstimmung des Netzausbaus mit der DSLmobil GmbH gestaltet sich schwierig. Anfang 
März hat das Unternehmen dafür erneut ein nicht mit der Gemeinde abgestimmtes Schreiben 
an viele Haushalte versandt. Wichtig ist in dem Zusammenhang – und möglichen weiteren 
Schreiben der DSLmobil GmbH – der Hinweis, dass der Glasfaserausbau durch die 
LEWTelNet GmbH keinerlei Zusammenhang hat mit Angeboten der DSLmobil GmbH! Wer 
bereits bei der LEWTelNet GmbH einen Glasfaseranschluss bestellt hat, sollte daher auf 
Angebote der DSLmobil GmbH grundsätzlich NICHT reagieren. 

Nur all diejenigen, denen entweder 

- das Angebot der LEWTelNet GmbH nicht zugänglich ist (das betrifft fast alle bezüglich der 
Breitbandanbindung „unterversorgten“ Haushalte in Schwabaich, Falkenberg, Westerringen-
Bahnhof, Teilen der „Ahornsiedlung“ in Langerringen sowie alle außerhalb von 
Siedlungsbereichen liegenden Einödhöfe, wo ein Ausbau durch die LEW TelNet GmbH nicht 
geplant ist, aber der Ausbau durch die DSLmobil GmbH im Auftrag der Gemeinde noch 
erfolgen wird) oder 

- die das Angebot der LEWTelNet GmbH bislang bewusst nicht angenommen und dort keinen 
Anschluss bestellt haben, aber nun das Angebot der DSLmobil GmbH in Anspruch nehmen 
möchten, 

wenden Sie sich wegen eines Glasfaseranschlusses an die DSLmobil GmbH. 

Informationen darüber, wann der vertraglich vereinbarte Glasfaser-Netzausbau durch die 
DSLmobil GmbH in Schwabaich, Falkenberg, Westerringen-Bahnhof, den relevanten Teilen 
der „Ahornsiedlung“ in Langerringen sowie zu den Einöd-/Aussiedlerhöfen erfolgt, liegen 
derzeit leider noch nicht vor. 

Hausbegehungen 

Bitte beachten Sie, dass alle Mitarbeiter der am Netzausbau beteiligten Bauunternehmen (in 
Langerringen: KRONO BAU GmbH – in Schwabmühlhausen: E. FACKLER GmbH – in 
Gennach: E.K.L. Kabel- und Leitungsbau GmbH), die im Rahmen der jeweiligen 
Hausbegehungen an Ihrer Haustür klingeln, einen Mitarbeiterausweis mit sich führen und 
vorzeigen. Bitte lassen Sie sich die entsprechenden Ausweise unbedingt zeigen, um 
Betrug vorzubeugen und informieren Sie die Gemeinde und/oder die Polizei, falls 
jemand Ihr Haus oder Ihre Wohnung betreten möchte und sich nicht entsprechend 
ausweisen kann! 

Von Katrin Mayr 

 

Anmeldungen: Melden Sie sich auf unserer 
Webseite oder per Mail bzw. telefonisch unter 
Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer, 
Mail-Adresse, Bankverbindung sowie der Kurs-
nummer an. Telefonische Anmeldungen gelten 
als verbindlich. 

Anmeldeschluss: Anmeldungen werden bis 
eine Woche vor Kursbeginn entgegengenom-
men. Eine telefonische Rückfrage zu ggf. freien 
Plätzen danach ist jedoch empfehlenswert.  

Informationen: Eine Mitteilung erhalten Sie 
nur, wenn der Kurs ausfällt oder ausgebucht 
ist. Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre E-
Mail-Adresse an, damit wir Sie über mögliche 
Änderungen informieren können. 

Bezahlung: Die Kursgebühr wird von Ihrem 
Konto eingezogen. Bitte geben Sie den Namen 
Ihrer Bank sowie Ihre IBAN und BIC an. 

 

Englisch Grundstufe A1  Uwe Krings 

Für Teilnehmer mit Grundkenntnissen und 
Wiedereinsteiger geeignet. Der Kurs soll 
Freude an der Sprache vermitteln. Sie lernen 
Englisch mit Gleichgesinnten in angenehmer 
Atmosphäre mit viel Sprechen und wenig 
Grammatik. Wir sprechen über Urlaub, Flug-
hafen, Small Talk und vieles mehr. Somit 
macht der nächste Urlaub richtig Spaß! 
Schreibzeug bitte mitbringen  

Langerringen KLR406a01  
15x, 13.04. - 29.06., Di, 10:30 - 12:00 Uhr  
Gebühr: 115,50 € plus ca. 4,00 € Material  
(mind. 6 / max. 12 Teilnehmer)  
Gemeindezentrum, Kleingruppenraum, 
Pfarrgasse 3, Langerringen  

 

Schafkopf für Anfänger  Edith Wiese-Liebert 

Für die Einen ist das Schafkopfspiel ein 
bayerischer Mythos – Für die Anderen der 
beste Zeitvertreib der Welt. Dieses Kartenspiel 
ist auf alle Fälle spannend und hoch komplex. 
Es wird entweder als Partner- oder Einzelspiel 
ausgetragen und ist in seiner Vielfalt schier 
grenzenlos. Schafkopfen lernen kann jede/r, 
die/der regelmäßig übt und spielt. Schafkopfen 
macht nicht nur viel Spaß, sondern trainiert das 
Gehirn auf spielerische Weise.  

Langerringen KLR100w01  
5x, 16.04. - 14.05., Fr,  15:00-16:45 Uhr  
Gebühr: 52,50 € (mind. 5 / max. 6 Teilnehmer)  
Gemeindezentrum, Kleingruppenraum, 
Pfarrgasse 3, Langerringen 
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VHS Augsburger Land e.V. - Verschiedenes

 

Improtheater für Kinder (8 - 12 Jahre)  

Kristina Münch  

In jedem Kind stecken so viele Ideen und kreative Gedanken, die im 
Alltag oft keinen Platz finden. In diesem Improvisationstheater können 
die Kinder ihre Persönlichkeit entfalten, ihre Spontanität steigern und 
ihr Selbstbewusstsein stärken. Neben zahlreichen weiteren Vorteilen 
soll Impro vor allem Spaß machen.  

Langerringen KLR204j01  
6x, 20.04.21 - 20.04.21, Di, 16:00 - 17:00 Uhr  I Gebühr: 30,00 €  
(mind. 6 / max. 12 Teilnehmer)  
Gemeindezentrum, Kleingruppenraum, Pfarrgasse 3, Langerringen  
 

60-na und! Lust auf mehr Ausstrahlung!  

Ayhan Hardaldali  

Beweisen Sie Mut und wagen Sie auch mal etwas Neues! Sie wollen 
gut, frisch und attraktiv aussehen? Reifere Gesichter haben eine 
besondere Ausstrahlung! Es liegt an Ihnen, was Sie daraus machen. 
Fotoapparat, Schreibzeug bitte mitbringen.  

Langerringen KLR209w01  
1x, 27.04.21, Di, 14:00 - 17:00 Uhr  I Gebühr: 42,00 € plus  
ca. 6,00 € Material  I (mind. 5 / max. 5 Teilnehmer)  
Gemeindezentrum, Gemeindesaal, Pfarrgasse 3, Langerringen  

 

Vorher - Nachher: Ein neuer Typ für Frauen  

Ayhan Hardaldali  

Die optimale Frisur und das richtige Make-up sollten immer auf den 
Charakter und Typ der einzelnen Person zugeschnitten sein. Die 
falsche Frisur, Haarfarbe, Brille und das falsche Make-up lassen Ihr 
Äußeres in ungünstigem Licht erscheinen. Von einem erfahrenen 
Imageberater und Maskenbildner wird Ihnen gezeigt, wie Sie Ihre 
natürliche Schönheit unterstreichen können. Fotoapparat und 
Schreibzeug bitte mitbringen  

Langerringen KLR209w02  
1x, 27.04.21, Di, 18:00 - 21:00 Uhr  I Gebühr: 44,20 € plus 
 ca. 6,00 € Material  I (mind. 5 / max. 5 Teilnehmer)  
Gemeindezentrum, Gemeindesaal, Pfarrgasse 3, Langerringen  

 

Nähen für Anfänger  

Manuela Wiedemann  

Sie möchten gerne Nähen lernen, aber hatten bisher Scheu vor der 
Technik Ihrer Maschine? In diesem Kurs lernen Sie Ihre Nähmaschine 
kennen: Nadeln, Ober– und Unterfaden einfädeln, Stichlänge sowie 
die verschiedenen Nähfüßchen und Sticharten. Zur Vertiefung des 
Erlernten nähen wir ein kleines Accessoire. Eigene Nähmaschine mit 
Zubehör und Anleitung (wenn vorhanden), Schere, Garn, Stecknadeln 
oder Klipps, Maßband oder Lineal, Kreide, Stift, Nahttrenner, 2 Jersey 
Stoffe je min. 30x65cm, Jerseynadel (Nadeln können auch im Kurs 
erworben werden), Schreibzeug, Anschlusskabel bitte mitbringen 

Langerringen KLR209n02  
1x, 30.04 Fr, 16:00 - 20:30 Uhr  I Gebühr: 19,20 € plus  
ca. 3,00 € Material  I (mind. 6 / max. 6 Teilnehmer)  
Gemeindezentrum, Gemeindesaal, Pfarrgasse 3, Langerringen 

Ayurveda - modern, einfach und unkompliziert  

Belinda Steinle  

Im ersten Teil des Kurses lernen Sie die Grundlagen der 
ayurvedischen Routinen anhand der Tages-, Jahres- und 
Lebenszeiten kennen. Im zweiten Teil gehen wir auf die Basics der 
ayurvedischen Küche inklusive der sechs Geschmäcker ein.  

Bequeme Kleidung, Schreibzeug bitte mitbringen  

Langerringen KLR305e01  
2x, 06.05.21, 10.06.21, Do, 18:00 - 21:00 Uhr I Gebühr: 30,00 € plus 
ca. 8,00 € Material  I (mind. 8 / max. 10 Teilnehmer)  
Gemeindezentrum, Kleingruppenraum, Pfarrgasse 3, Langerringen  
 

 
 
Von Regina Hinz/Red. 

 
Leider kann unser Frühlings-
basar auch diese Jahr nicht 
stattfinden. Wir hoffen, Sie er-
freuen sich deshalb besonders 
an unseren kleinen Basteleien - 
schöne Osterkerzen, Palm-
buschen und frühlingshafte Über-
raschungen -, die Sie aber ab 
etwa zwei Wochen vor Ostern in 
der Galluskirche erwarten. 
 

                                                            Ihre Gallusfrauen 
 

 
Von Tina Weißig /Red. 

 
Generalversammlung Obst- und Gartenbauverein 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, liebe Gartenfreund:innen: 
 
Die geplante Generalversammlung des Obst- u. Gartenbauvereins für 
März muss aufgrund der derzeitigen Corona Situation verschoben 
werden. Ein neuer Termin wird zeitnah im Gemeindeblatt bekannt 
gegeben. 
 

 
Von Martina Seitz 
 

Generalversammlung 
Musikverein Langerringen e.V. 
 
Leider müssen wir unsere Generalversammlung, die jährlich im März 
stattfindet, aufgrund der derzeitigen Situation verschieben. Alle 
Mitglieder werden rechtzeitig schriftlich zu einem Ersatztermin 
eingeladen. 
 

 

 



Langerringer Gemeindeblatt   8 

Neues aus dem Landratsamt  - CORONA Informationen 

 

Inklusion Impftermin für gehörlose Menschen im 
Landkreis Augsburg 

Wer sich gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, benötigt 
vor Ort zunächst eine ausführliche Aufklärung. Für gehörlose 
Menschen ist dies allerdings ohne Gebärdensprachdolmetscher nur 
sehr schwer möglich. „Um die Kommunikation mit Gehörlosen 
sicherstellen und eine umfassende Aufklärung gewährleisten zu 
können, möchten wir im Landkreis in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialdienst für Hörgeschädigte des Päritätischen und der Bera-
tungsstelle für Hörgeschädigte von Regens Wagner einen 
gesammelten Impftermin für gehörlose Menschen organisieren“, 
erklärt Landrat Martin Sailer. Bei diesem Termin sollen Gebärden-
sprachdolmetscher vor Ort sein.  

Gehörlose Personen ab 80 Jahren und weitere Anspruchs-
berechtigte, die zur Gruppe mit der höchsten Priorität (§ 2 
Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Corona-
virus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV)) 
gehören und dieses Angebot nutzen möchten, melden sich bitte für 
einen ersten Sammeltermin bis Sonntag, 21. März 2021 bei: 
Landratsamt Augsburg Team Inklusion Prinzregentenplatz 4 86150 
Augsburg Tel.: 0821/3102-2861 oder -2464 Fax: 0821/3102-1464 E-
Mail: behindertenbeauftragte@LRA-a.bayern.de. Mittlerweile ist 
davon auszugehen, dass auch bald mit der Impfung der nächsten 
Gruppe, der über 70-Jährigen, begonnen werden kann. Deshalb 
können sich diese und weitere Anspruchsberechtigte nach § 3 der 
Coronavirus-Impfverordnung auch schon für einen Sammeltermin 
registrieren. Sie werden zum entsprechenden Zeitpunkt für die 
Terminvereinbarung kontaktiert. Auch den gehörlosen Menschen, für 
die eine Impfung zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen ist, soll 
dieses Angebot zur Verfügung stehen. Wann eine Anmeldung für die 
weiteren Impfgruppen möglich ist, wird noch rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

 

 
Zweites Impfzentrum in Bobingen  

Registrierte werden über Postleitzahl zugeordnet  

In den letzten Wochen konnten die letzten Umbaumaßnahmen für 
die Errichtung des zweiten stationären Impfzentrums im Landkreis 
abgeschlossen werden. Mit der neuen Einrichtung im Stadtzentrum 
von Bobingen, die ab Montag, 8. März, zunächst an sechs Tagen pro 
Woche geöffnet sein wird, können im Landkreis Augsburg zusätzlich 
maximal 1.200 weitere Corona-Schutzimpfungen pro Tag durchge-
führt werden. 

 „Da uns die begehrten Impfstoffe nach wie vor nur begrenzt zur 
Verfügung stehen, werden wir zunächst mit 500 Impfungen pro Tag 
starten“ so Landrat Martin Sailer. Auch Berufstätigen soll mit 
Impfterminen in den Abendstunden, die Impfung problemlos ermög-
licht werden. Sobald den Landkreis mehr Impfstoff erreicht, möchte 
der Landkreis die Kapazitäten entsprechend aufstocken. „Unser 
Dienstleister Ecolog wird hierfür insgesamt neben der Ärztlichen 
Leitung zwölf Ärzte und neben der Verwaltungsleitung 20 Verwalter 
vor Ort einsetzen“, erklärt Landrat Martin Sailer. Wer sich unter 
impfzentren.bayern für die Schutzimpfung registriert und im süd-
lichen Landkreis wohnt, wird künftig über die Eingabe der 
Postleitzahl seines Wohnortes direkt dem Impfzentrum in Bobingen 

zugewiesen. Bei Personen, die sich bereits im Vorfeld registriert haben 
und für die zunächst das Impfzentrum in Gablingen-Siedlung 
vorgesehen war, wird dies im Nachgang automatisch durch das System 
des Freistaats angepasst. Ab Samstag, 6. März, werden die ersten 
Terminvereinbarungen über BayIMCO möglich sein. Termine, die 
bereits für Gablingen-Siedlung vereinbart waren, können nicht auf 
Bobingen umgeschrieben werden. Verimpft werden alle bisher 
vorhandenen Impfstoffe von BioNTech, AstraZeneca und Moderna.  

 

 

Das neue Impfzentrum ist seit 8. März in Bobingen geöffnet 

 

Impfzentrum ist sehr gut erreichbar  

Das neue Impfzentrum in der Pestalozzistraße 2 ist auch für Personen 
ohne PKW sehr gut zu erreichen. Darauf habe man bei der 
Standortsuche großen Wert gelegt, nachdem die Entfernung des 
Impfzentrums in Gablingen-Siedlung immer wieder für Unmut in der 
Bevölkerung gesorgt hat. „Es sind zwar ausgeschilderte Parkmög-
lichkeiten vorhanden, wir würden den Bürgerinnen und Bürgern aber 
dennoch empfehlen, soweit möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel zu 
nutzen“, so Sailer. Im direkten Umkreis halten neun verschiedene 
Buslinien, von deren Haltestellen das Impfzentrum fußläufig in zwei bis 
neun Minuten Fußweg erreicht werden kann. In diesen Buslinien wird in 
der Haltestellenansage ein Hinweis auf das Impfzentrum ergänzt. Dazu 
hält der Bürgerbus „GOKel“, auf seiner Route von Hardt über 
Großaitingen, Kleinaitingen und Oberottmarshausen nach Bobingen 
ebenfalls vor dem Impfzentrum und der Bahnhof Bobingen, der von 
sechs Zuglinien und vier Buslinien angefahren wird, ist nur 300 Meter 
vom Impfzentrum entfernt. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir durch 
unser zweites Impfzentrum hier in Bobingen, unser weiteres in 
Gablingen-Siedlung, unsere mobilen Teams sowie die Vor-Ort-
Impftermine in unseren Städten, Märkten und Gemeinden zunächst gut 
aufgestellt sind, um die für unseren Landkreis benötigte Impfkapazität 
leisten zu können“, bekräftigt der Landrat und ergänzt: „Wenn nun 
hoffentlich auch bald die Impfstofflieferungen der vorhandenen Nach-
frage entsprechen, kann es nur noch bergauf gehen.“   

Öffnungszeiten Impfzentrum Bobingen • Montag bis Donnerstag, 
8 bis 16 Uhr • Freitag, 12 bis 20 Uhr • Samstag, 8 bis 16 Uhr 
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Verschiedenes 

 

Von Rony Schneider 
 

Versammlung des Partnerschaftsvereins wird 
verschoben   
 
Die für Donnerstag, 25. März, vorgesehene Generalversammlung mit 
Neuwahlen des Partnerschaftsvereins Langerringen - La Baconnière 
kann wegen der Verlängerung des Lockdowns nicht stattfinden und 
wird verschoben, bis eine Planung wieder möglich ist. Ein neuer 
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

 
Von Georgy Heinecker/Red. 

 
Lasst die Komplimente (nicht) abreißen 
 
Am 1. März war Welt-Komplimente-Tag. Was für eine komische Idee? 
Das wäre ja so, als würde es Blumen nur zum Hochzeitstag geben. 
Nach der Kartenaktion in der Dezemberausgabe des Gemeindeblattes 
starten wir von KulturGUT! in die zweite Runde unseres Jahres-
themas. Komplimente zum Abreißen und Verschenken. An andere 
oder an sich selbst. 
 

Zu finden sind die Abreiß-
Komplimente ab sofort in den 
Geschäften und an vielen 
anderen Orten in unserer Ge-
meinde. Die blauen Wolken 
weisen allen den Weg. Wer 
möchte, kann gerne selbst 
Abreiß-Komplimente basteln 
und sie an seine Tür hängen. 
Welt-Komplimente-Tag?  
 
Wir sind sicher, 365 Tage im 
Jahr reichen nicht für die tollen 
Menschen, die hier leben. 

 
 Ein Kompliment ist wie ein Sandwich: 
 Zwischen zwei Alltäglichkeiten etwas Besonderes.  
 (Marlene Dietrich) 
 

 
Manchmal liegen in der Bücher-Telefonzelle auch kleine Überra-
schungen … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von Alexandra Stuhler/Red. 
 

Angeln für Jugendliche beim Fischereiverein 
Langerringen 
 
Angeln ist nicht nur für Erwachsene ein tolles Hobby. Auch Jugend-
liche interessieren sich für Tiere und Pflanzen, die im und am Wasser 
leben. Der FV Langerringen bietet das Jugendfischen ab dem  10. 
Lebensjahr an. Gewässer wie der Langerringer Baggersee, der 
Gennacher Birkensee und die Gennach als Fließgewässer werden 
befischt. Einmal im Jahr veranstalten wir ein Zeltlager mit Lagerfeuer 
und Nachtfischen. Weitere Termine findet Ihr im Anschluss. Die 
genannten Daten sind Fixtermine, soweit es die Corona-Situation und 
die Gesetzgebung zulassen. Bei besonderen Umständen können 
diese Termine auch durch die Jugendleitung vor- bzw. nachverlegt 
oder im Ablauf neu organisiert werden! 
 
Sa., 10.04. 08.00-12.00 Uhr Anfischen am Baggersee 

(Kartenausgabe und 
Kesselfleischessen) 

So., 25.04. 13.00-17.30 Uhr Jugendfischen am 
Birkensee (Suez) 

Sa., 08.05. 07.00-11.30 Uhr  Jugendfischen am 
Birkensee (Suez) 

Do., 13.05. 07.00-12.30 Uhr Vatertagsfischen am 
Baggersee 

Sa., 22.05. 07.00-11.30 Uhr Jugendfischen am 
Baggersee 

Sa., 05.06. 08.00-11.30 Uhr Jugendfischen an der 
Gennach (Ersatzkleidung, 
Gummistiefel/Wathose!!!) 

Sa., 19.06. 07.00-11.30 Uhr Jugendfischen am 
Baggersee (Suez) 

So., 04.07. 13.00-17.30 Uhr Jugendfischen am 
Birkensee (Suez) 

Fr., 16.07. 18.00-23.00 Uhr Jugendnachtfischen am 
Baggersee 

Sa., 31.07. 07.00-11.30 Uhr Jugendfischen am 
Birkensee 
„FREUNDEFISCHEN“ 

Fr., 06.08.-  
So., 08.08. 

14.00-12.00 Uhr Jugendzeltlager am 
Baggersee 

Fr., 27.08. 18.00-23.00 Uhr Jugendnachtfischen am 
Birkensee 

Sa., 11.09. 08.00-11.30 Uhr Jugendfischen an der 
Gennach (Ersatzkleidung, 
Gummistiefel/Wathose!!!) 

Sa., 25.09. 07.00-11.30 Uhr Jugendfischen am 

Birkensee (Suez) 

So., 10.10. 13.00-17.30 Uhr Jugendfischen am 
Baggersee (Suez) 

Sa., 23.10. 08.00-12.00 Uhr Jugendfischen am 
Birkensee (Suez) 

Sa., 30.10. 08.00-12.00 Uhr Abfischen an der 
Fischzucht 
(Ersatzkleidung, 
Gummistiefel/Wathose!!!) 

Sa., 13.11. 08.00-14.00 Uhr Jahresabschlussfischen am 
Baggersee 
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Seniorenecke 

Von Sabine Wagner  

 
Die Palmesel-Legende 
 
Vor dem Einzug in Jerusalem 
da hot der Herr die Weisung geb’n, 
weil er nicht wollt‘ zu Fuß ankemma, 
man sollt‘ an Esel zum Leihen nemma. 
Zwei Jünger ham o glei oin gfund‘n 
und ihn an einen Baum hinbunden. 
 
Schlafend ham sie ihn entdeckt, 
hot alle Viere von sich g’streckt. 
Mit „Hü“ und „Hott“, so reden sie ihm zua, 
er aber schloft fort in oiner Tour. 
Alles ham’s ausprobiert, 
nix hat’s bezweckt, 
den Esel ham’s halt net drweckt. 
Sie ham ihn mit de Finger g‘stupft 
Und an den langen Ohren zupft, 
ham ihn mit’m Halm an dr Nase kitzelt – 
ma sollt moina, dass des bitzelt. 
Mit Gwalt ham’s zogen am Schwanzel schließlich, 
des macht dann doch den Esel verdrießlich: 
„I-aa“, gähnt er und duat die Augn aufschlaga. 
„Was isch?“, hört ma ihn verwundert froga. 
„Komm, schick di, Herrrschaftsseiten, 
der Herr braucht di ganz gschwind zum Reiten! 

 
Du alloi bisch auserwählt,  
koi größre Ehr gibt’s auf dr Welt!“ 
„I-aa!“, sagt der.  „Was fällt euch ei? 
Muss des ausgrechnet am Sonntag sei? 
Des isch mein heil’ger Ruhetag,  
wo i erscht recht nix arbeitn mag!“ 
So mault er fort und schreit „I-aa“, 
scho stott dr Herr auf oimol da. 
Der streichelt ihm zärtlich über‘n Kopf 
und lacht: „Du bist vielleicht ein Tropf! 
Euch Geschöpfe muss zum Glück man zwingen, 
die bockige Seele zur Gnad hinbringen.“ 
Der Esel woiß nett, wie ihm gschicht, 
scho stott er do, d’Fiaß g‘schpreizt und g’richt. 
„Hosianna“ schrei‘n laut die Leut, 
als der Herr jetzt drob auf ihm reit‘. 
Des muss ma aber wirklich sag’n:  
Ganz lamperfromm hot er ihn trag’n! 
Bloß oimol war er ganz vermessen 
und hot dem Herrn sein Palmzweig g’fressn! 
Doch der hot nur den Fingr g’hobn 
Und ihm in’s Ohr nei g’sagt von oben: 
„Die biblisch G’schicht wird von dir schreiben, 
Palmesel wirst du ewig bleiben!“ 
 

Nach: Ingrid Zöhling, Lindenberg/Arbeitshilfe der Altenseelsorge  Augsburg 2007  
 

Frühlingsrätsel 
 

 

 

  

Springt durch die Blüten und knickt sie nicht, 

tanzt durch das Wasser ganz ohne Gewicht, 

dringt durch die Fenster, zerbricht sie nicht, 

aber ich spüre ihn auf meinem Gesicht! 

 Sonnenstrahl 

Über Gras und Klee tanzen tausend 
Schirmchen sacht. 

Wer hat unsere Wiese heute Nacht 
ganz weiß gemacht? 

 Löwenzahn 

Im Frühling erfreu ich dich, 

im Sommer kühl ich dich, 

im Herbst ernähr ich dich, 

im Winter wärm ich dich! 

 
Baum 
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Verschiedenes 
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Termine 

Turnusgemäße Abholung Tonnengefäße 

 
Graue Restmülltonne und –container  
80 / 120 / 240 / 770 / 1100 l 
bei 14-tägiger Abholung   Fr., 19.03. 
   Fr., 03.04. 
  
Gelber Sack/Gelbe Tonne    Mi., 24.03. 

  Do., 08.04. 
 Mi., 21.04. 
  
Blaue Altpapiertonne Langerringen, 
Westerringen,  Schwabaich  

Di., 23.03. 
Di., 20.04. 

Schwabmühlhausen, Gennach, Falkenberg Di., 30.03. 
  
Braune BioEnergietonne  Fr., 26.03. 

Sa., 10.04. 

 

 Von Gallus Ringler/Red. 

 

Altpapiersammlung der Spiel-
vereinigung am Karsamstag 

 

Am Samstag, den 3. April 2021, führt die Spielvereinigung eine 
Altpapiersammlung in Langerringen durch.  
 
Der Erlös kommt wie immer der Jugendarbeit in der Abteilung  
Fußball zugute. 
 
Wir bitten, das Altpapier ab 9 Uhr gebündelt und gut sichtbar am 
Straßenrand bereit zu legen. 
 
Im Namen der Fußballjugend bedanken wir uns für Ihre Mithilfe. 

 

Diese Ausgabe erscheint mit Unterstützung von:  
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